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G e set z

vom ....•••..••.••••••.•.•.. b€treffend Ausführungsbestimmungen
zum Forstgesetz 1975 (Burgenländisches Forstausführungsgesetz)

Der Landtag hat in Ausführung der SS 15 Abs. ~, ~6 Abs. 2, 42 unQ

1u1 Abs. b des Forstgesetzes 1975, BGB1.Nr. 440/1975, beschlossen:

1. Abschnitt

Waläteilung

S 1

Die aus einer Teilung von Waldgrundstücken entstehenden Teil-.

stucke mussen ein ~indestausmaß von 1 ha uno eine Mindestbreite

von 5u m aufweisen. Die Mindestmaue gelten nicht für die Teilung

eines Waldgrundstückes, das in ei?em Flachenwidmungsplan als Bau

land oder Verkehrsflache gewidmet ist, soweit hiefür ~ine rechts
kraftige Rodungsbewilligung (§"17 des Forstgesetzes 1975) vorliegt.

Die Behörde hat eine Ausnahme von den Bestimmungen äes § 1 zu

bewilligen, soweit

a) für ein Teilstück eine Rodungsbewilligung (§ 17 Forstgesetz
1975) erteilt wurde;

b) ein Teilstück mit einem benachbarten Walägrundstück vereinigt

wird und das daraus neu entstehende Grunöstück dann das
Minäestausmau aufweist oder

c) ohne die Grundstücksteilung Anlagen im öffentlichen Interesse,
wie der umfassenden Landesverteidigung, des Eisenbahn-, Luft
und öffentlichen Straßenverkehrs, des Post- und Fernmelde

wesens, des Bergbaues, des Energiewesens, der Seil- und Guter
wege oder Mullbeseitigung Überhaupt nicht oder nur mit einem
unv€rhältnisrnaßig hohen Aufwand errichtet werden konnten.
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2. A b s c h n i t t

windschutzanlagen

~ 3

(1) Die Brrichtung von Windschutzanlagen bedarf der Bewilligung
cer Behorde (Errichtungsbewilligung). Auf die Errichtung von

windschutzanlagen als genteinsürne Anlagen im Zuge agrarischer
Operationen finäen die Bestimmungen dieses Abschnittes keine An

wendung.

(~) In dem Antrag ist aas Gebiet abzugrenzen, auf äas sich oie

Schutzwirkungen äer Windschutzanlagen beziehen sollen (Wind

schutzgebiet).

(3) Zur Einbringung eines Antrages sind berechtigt:
a) die Eigentümer der GrundstÜCKe, auf denen die Windschutz

anlage errichtet werden soll;
b·) die Eigentümer von Grundstücken im Windschutzgebiet, deren

Eigentum mindestens 2/3 der gesamten Flache des Windschutz
gebietes umfa~t.

(1) Dem Antrag auf Erteilung der Errichtungsbewilliqung ist ein

Projekt anzuschließen, dus folgendes zu enthalten hat:
a) eine zeichnerische Darstellung in dreifacher Ausfertigung,

die die Lage und den Umfang der Windschutzanlagen und des
Windschutzgebietes bzw. der zu schützenden Anlagen und
Objekte genau bezeichnet, und die im Maßstab der Katastral
mappe anzulegen ist;

b) eine schriftliche Darstellung des Bewuchses, der für die
Windschutzanlagen vorgesehen ist~

c) ein Verzeichnis jener Grundstücke und ihrer Eigentümer,
die durch die Windschutzanlagen direkt betroffen werden
unter Angabe der in Anspruch genommenen Flache;
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ö) einen Kostenvoranschlag;

e) einen technischen Bericht, in dem die erforäerlichen tech

nischen und forstlichen,Maßnahmen anschaulich dargestellt

sind.

(~) Zur Erstellung von ~rojekten sind die Forstwirte der Behorden

und der Agrarbehorde im Rahmen ihres sachlichen und örtlichen

Dienstbereiches, eie leitenden Forstorgane unä sonstige Forstwirte
und Forster für diese Betriebe sowie IngenieurKonsulenten für

~orstwirtschaft und Zivilingenieure für Forstwirtschaft befugt.

§ 5

( 1) Die Behorde hat aas Projekt dem Bürgermeister jener Gemeinde"
in dem der großte Teil des Windschutzgebietes, der zu schützenden
Verkehrsanlagen, Siedlungsgebiete:: oder ähnlicher Objekte liegt,
zu übermitteln. Das Prajekt. ist von diesem durch vier Wochen in

der Gemeinde zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung

ist an den Amtstafeln der betroffenen Gemeinden kundzumachen. Diese
Kundmachung hat auch Zeit und Ort der nach Beendigung der Auf

legungsfrist von der Behörde durchzuführenden Verhündlunq zu ent
halten.

(2) Die Parteien sind berechtigt, innerhalb der Auflegungsfrist

zum Projekt schriftlich Stellung zu nehmen. Der Bürgermeister

hat diese schriftlichen Stellungnahmen zu sa~~eln und unmittelbar
nach Beendigung aer Auflegungsfrist der Behörde zu übermitteln.

§ 6

Die Behörde hat die Errichtungsbewilliqung zu erteilen, wenn

a) durch die geplanten Anlagen ein ausreichender Windschutz
erzielt werden kann,

b) sonstige Anlagen, wie insbesonäere Drainagen, öffentliche

Verkehrsanlagen, Produktenleitungen, Leitungen des Fernmelde
wesens oder militärische Anlagen, nicht nachteilig beeinflubt
werden,
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c) ciachbargrundstUcke, 6ie nicht zum Windschutzgebiet gehbren,
sowie die innerhalb unä außerhalb des ~Jindschutzgebietes
liegenden Verkehrsanlagen durch Durchwurzelung, Beschattung
oaer Schneeverwehung nicht nachteilig beeinflußt werden.

§ 7

(1) Nach Rechtskraft der Errichtungsbewilligung hat die Behöräe
eine Ausfertigung äer zeichnerischen Darstellung gemdß § 4 Abs.1
lit. a jener Ausfertigung dieser Bewilligung anzuschließen, die
gemäß § 3 Abs. 2 des Forstgesetzes 1975 dem Vermessungsamt zu
ubermitteln ist.

I
(~) Nach RechtsKraft der Errich~ungsbewilligungkann mit der Er-
richtung der Windschutzanlage begonnen werden.

(3) Die Grundeigentumer sind verpflichtet, die im Projekt aus
gewiesenen GrundstÜCKsteile für die Errichtung der Windschutz
anlagen zur Verfügung zu stellen und das Nutzungsrecht an die
Eigentümer der geschützten Flächen, Anlagen oder Objekte abzu
treten. Hiefür steht den Grundeigentüm~rn eine angemessene Ent
schadigung zu.

(~) Die Böhe der Entschädigung ist, sofern hierüber kein Über
einkommen erzielt wird, auf Antrag von der Behörde mit Bescheid
festzusetzen. Ein wahrend dieses Verfahrens zustande kommendes
Ubereinkommen hat die Behörde zu beurkunden. Der Antrag gilt
oumit als zurückgezogen.

(5) Bei der Ermittlung der Entschädigung sind die Vorschriften
der SS ~ bis 9 Abs. 1 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954,
BGBl.Nr. 71, sinngemäb anzuwenden. Die Entschädigung ist von dem
Jenigen zu leisten, dem das Nutzungsrecht abgetreten wurde.

(6) Gegen den Entschädigungsbescheid ist kein Rechtsmittel zu
lässig. Es kann jedoch jede Partei innerhalb von sechs Monaten
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ab seiner Erlassung die Festsetzung der Entschädigung bei dem nach

cer ortlichen Lage der Windschutzanlage zustandigen Bezirksgericht

beantragen, welches hierbber im Verfahren außer Streitsachen zu

entscheiden hat. Nit der Einbringung des Antrages bei Gericht tritt

der Bntschadigungsbescheid auber Krüft. Wurde die Entschädigung

in Form einer wiederkehrenden Leistung zuerkannt, kann jede der

~arteien die Neufestsetzung durch das Bezirksgericht jederzeit be

antragen. Die Enrschaäigung ist in diesem Fall neu festzusetzen,

wenn sich die für oie Bemessung mabgeblichen Umstände wesentlich

geandert haben.

(7) Für das gerichtliche Entschädigungsverfahren sind ebenfalls

die Vorschriften des Eisenbahnenteignungsgesetzes 195~, BGB1.

Nr. 71, sinngema~ anzuwenden.

§ B

(1) Die Behörde hat über Antrag öes Eigentümers eines Grundstückes

festzustellen, ob ein Baum- 0der Strauchbestanä, der sic~ auf

dem Grundstück befindet, als Windschutzanlage gemäb S 2·Abs •.3

des Forstgesetzes 1975 anzusehen ist. Ein solches Verfahren ist

auch über Antrag des Eigentümers eines Grundstückes, auf welches

vom Bestand eine Schutzwirkung oder eine nachteilige Wirkung aus

gehen kann, oder üuf Antrag der Gemeinde oder der Durgenländischen

Landwirtschaftskammer oder von amtswegen einzuleiten.

(2) Bei Zutreffen der Voraussetzungen hat die Behörde durch Be

scheid festzustellen, dab eine Windschutzanlage vorliegt und

gleichzeitig die geschützten Flachen (Windschutzgebiet, An

lagen orier Objekte) zu bestimmen.

(3) Mit der Rechtskraft des Feststellungsbescheides geht das

Nutzunqsrecht auf den Eigentümer der geschützten Flächen, Anlagen
oder Objekte über.

(4) Für die Leistung von Entschädigungen gilt S 7 sinngemäß.
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(1) ~~inäschutzanlagen kennen in Form von Einzelstan~entnahmen

oder von Kahlhieben genutzt ~lerden. Die Bestimmungen des § ~~

Abs. 5 Forstgesetz 1975 bleiben dadurch unberührt.

(2) Kahlhiebe in Windschutzanlagen sind grundsätzlich zulässig.

Hinäschutzanlagen von mehr als 20 m Breite sind in Etüppen zu

schlagern, wobei ~er verbleibende Teil die Windschutzwirkung
noch gewahrleisten Inub. Die Schlägerung des verbleibenden Teiles

äarf zur Aufrechterhaltung der Windschutzwirkun9_erst durchgeführt

werden, wenn 6er Bewuchs ces wiederaufgeforsteten ersten Teiles

eine Höhe von 3 m erreicht hat.

(3) Einzelstammentnahmen zum Zwec](e der Auflichtung des Bewuchses,

der Beseitigung von Schadh6lzern oder der Verjüngung dürfen inso
weit vorgenommen werden, als dadurch die Schutzfunktion der An~

lage nicht beeinträchtigt wird.

(() Bestehen in einem Windschutzgebiet mehrere Windschutzanlegen,

so dürfen Nutzungen in ForIn von Kahlhieben nur jede zweite Wind

schutzanlage erfassen.

(S) Um die rechtzeitige Auszeige der Fallungen sicherzustellen,

sind diese spatestens sechs Wochen vor ihrem geplanten Beginn

bei aer Behbrde anzumelden.

s '0

Die Wiederbewaldung ist innerhalb des der Fällung folgenden
Kalenderjahres durchzuführen.

§ 11

Eine Windschutzenlage kann aufgelassen werden, wenn der volle

Ertrag landwirtschaftlicher Grundstücke durch Windschäden nicht
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H!ehr gefahröet oder ein Schutz ftir VerkehrsClnlagen , Siedlungs

gebiete oder ähnliche ubjekte nicht mehr not~endi9 ist und für
Gie win~schutz~nlage eine Rodungsbewilligung (S 17 Forstgesetz 1975)

erteilt wurde.

3. A b s c h n i t t

Waldbrandbekumpfung

§ 12

ünter Walabrand im Sinne aieses Gesetzes ist ein Feuer auf einer

Grundflache zu verstehen, die als Wald im Sinne des Forst
gesetzes 1975, als Windschutzanlage (~ 2 Abs. 3 Forstgesetz),

als Neubewaldungsflache (S 4 Forstgesetz) oder als C~fährdun~s

bereich im Sinne des ~ ~O Abs. 1 Forstgesetz 1975 anzusehen ist,

wenn das Feuer seinen Herd verlassen hat und geeignet ist,

Schaden an forstlichem Bewuchs oder Forstprodukten zu verur

sachen.

§ 13

(1) Wer einen Waldbranä wahrnimmt ist verpflichtet, ihn nach

Kr~ften zu lbschen. Ist das Löschen des Waldbrandes nicht

moglich, so ist der Brand sofort der n~chsten Brandmeldestelle,

an Orten, wo eine solche Brandmeldestelle nicht besteht, dem

Waldeigentümer oder dessen Forstpersonal, der nächsten Gendarrnerie

oder Polizeidienststelle oder 6em nachsten Gemeindeamt zu melden.

(~) Ortsunkundige haben ortsvertraute Personen in der näheren Um
gebung zu verständigen, die ihrerseits verpflichtet sind, die

~eldung an die im Abs. 1 genannten Stellen weiterzuleiten.

(~) Die gem. Abs. 1 verstandigte Stelle hat den unverzüglichen

Einsatz der zuständigen Feuerwt~hr zu veranlassen und, soweit dies

nicht bereits geschehen ist, d~e vom Waldbranä betroffene Gemeinde
zu benachrichtigen.
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(1) Für die BeKampfung von Waldbranäen ist im übertragenen

wirkungsbereich die Gemeinde zusttindig, in der sich der Drandort

nefinciet bzw. in der Bekarnpfungsmaßnahnlen notwenäig sind. Erstreckt

sich ein Waldbrand über mehrere Gemeinden, so haben die betroffenen
Gemeinden einvernehmlich vorzugehen.

(~) Die Gemeinde hüt nlle Ma~nahmen zu setzten, die erforderlich

sind, um den Waldbrand in ihrem Gebiet zu laschen bzw. ein Uber

greifen des Waldbrandes auf ihr Gemeindegebiet zu verhindern. So

weit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, hat sie
sich aller Mittel zu bedienen, die ihr zur Besorgung der Aufgaben

der örtlichen Feuerpolizei zu Verfugung stehen.

(3) Für die waldbrandbekampfung sinö in erster Linie die Feuer
wehren heranzuziehen. Die Feuerwehr, die fur das vom Waldbranä
betroffene Gebiet zustandig ist, hat die Waldbrandbekampfung un

v-erzüglich aufzunehmen. Andere Feuerwehren haben Hilfe zu leisten,

wenr sie von der Gemeinde, die für die Waldbrandbekämpfung zu

standig ist, darum ersucht wuraen.

(4)Zur Waldbrandbckampfung dienen zunächst die Hilfeeinrichtungen,

Gerate und Betriebsmittel der öffentlichen Feuerwehr und der Eigen
tümer jener Grundflachen, auf 6enen der Waldbrand sich ereignet

oder die hievon unmittelbar bedroht sind, sowie jene Hilfsmittel

äer Gemeinden, auf äeren Gebiet äer Waldbrand sich ereignet.

§ 15

(1) Alle in der Gemeinde anwesenden arbeitsf~higen mannlichen

~ersonen zwischen 18 und 60 Jahren, die in der Gemeinde standig
wohnhaft od€r ständig beschaftigt sind, haben dem Aufgebot der
Gemeinde zur Bekämpfung eines waldbrandes im Gerneindegebiet oder

im Gebiete der Nachbargemeinde Folge zu leisten, soweit ihr Eigen
tum nicht selbst in Gefahr ist. Sie sind auch zur Beistellung von
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Gerdt€n, Transportmitteln und ähnlichem verpflichtet, über die

sie verfügen unä die zu herbeischaffung von Wasser, zur Lbsch~rbeit

(wie Krampen, Hauen, Sch~ufeln) oder zur Nachrichtenübern\ittlung

benbtigt weräen.

(~) Die Verpflichtung gernäb Abs. 1 trifft nicht die Angehörigen

ces Bundesheeres, alle Organ€"der Bundespolizeibehörden, die

Bundesgendarmerie, die Zollwache und Gemeindewache sowie die

offentlichen Verkehrsunternehmungen.

(j) Zur Erlassung des Aufgebotes ist der Bürgermeister von sich

aus oder auf Verlangen des Waläeigentümers oder seiner Forst

organe im Bedarfsfalle oder beim Einsatz in einer Nnchbargemeinde

im Einvernehmen mit dieser verpflichtet. Für die Waldbrandbe

kalupfung in einer anderen Gemeinde sinä jedoch Dienst- und Sach

leistungen nur insoweit anzufordern, als diese Gemeinde darum
ersucht und die Sicherheit der eigenen Gerneind€ dadurch nicht
wesentlich beeinträchtigt wird.

(4) Die auf Grund des Abs. 1 aufgebotene Loschmannschaft hat mit

öen Löschgeräten sogleich an die Branästelle zu eilen und bei den

Löschrn~ßnahmen mitzuwirken. Die Löschm3nnschaft ist vom Bürger
meister oder dessen Beauftragten und den Forstorganen zu be
gleiten. Diese haben unter der Loschmannschaft die Ordnung auf

rechtzuerhalten und nuf die Ausführung der angeordneten Lbsch
mabnahmen hinzuwirken.

§ 16

(1) Zur technischen Leitung der Löschmaßnehmen bei Waldbränden

ist oer ranghochste zustandige am Brandplatz anwesende Angehörige

der öffentlichen Feuerwehren berufen. Sind mehrere ZuständigKeits
bereiche von einem Waldbrand betroffen, so haben die genannten

Eersonen einvernehmlich vorzugehen.

(2) Ist eine öffentliche Feuerwehr arn Brandplatz noch nicht ein-
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g€troffen, 50 kcrrumt in der nachstehenden Reihung folgenäen Personen:

soweit sie am Branaplatz anwesend sind, oie Leitung der Losch

!Ti~~iJnuhmen zu;

:1) dem nach Ausbildung uno Dienstalter hbchstgestellten Forstor9~n

oder

b) dem Bbrgermeister oder dessen beauftragten, in deren Bereich

sich der Waldbrand ereignet.

(3) Kommt nach acn Bestimmungen des Abs. 1 nicht einern Forstorg~n

die Leitung der Löscl~ahnahmen ZU; so hat deren Leiter bei An

wesenheit von fur das betreffende Waldgrundstück bestellten Forstor

g~nen im Einvernehmen mit diesen vorzugehen. Bei allen Anordnungen

ist auf möglichste Schonung des vom Brand nicht ergriffenen wald

bestanäes Bedacht zu nehmen.

(~) Die Grun6eigentbmer sind verpflichtet, d~s Betreten und das

Benutzen ihrer Grundstücke, das Ausheben von Griben, das Aush~uen

von Sicherheitsstreifen, das Anzunden eines Gegenfeuers, das

P~hren eines Gegenhaues oder andere zur Einda~~ung des Brandes

geeignete Eingriffe in ihr Eigentuul zu dulden, wenn dies vorn Leiter

uer LoschIllcßn&hmen im Auftr~g oder im Namen des Bürgermeisters an

geordnet vlirQ.

(5) Zu den Sicherungsvorkehrungen nach L6schung aes Brandes

(~ranctwache) sind der Waldeig~ntümer, dessen Forstpersonal oder

~y~ldarbeiter im bedarfsfalle auch die Feuerwehr und das Aufgebot

heranzuziehen

§ 17

(1) Die Gemeinde hat gegenüber dem Bund Anspruch auf Ersatz Qer

durch eine Waldbrandbekampfung verursachten Kosten für den Eins~tz

der öffentlichen Feuerwehr einschließlich der VerpflegungsKosten

sowie für Schaden an deren Fahczeugen, Geraten, Werkzeugen und

Äusrüstungsgegensttinden.
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(L) Jeaerrnann, dem auf Grund einer Anordnung gemaß § 15 Kosten

für die Erbringung von Sachleistungen (einschließlich der Kosten

fur den Einsatz des zur Verfügung gestellten Bedienungspersonnls)

ozw. für Schaden ~n den zur Verfugung gestellten Bekämpfungs

mitteln erwachsen sina, hät gegenüber dem Bund Anspruch auf

~ostenersatz einschließlich des Ersdtzes des nachgewiesenen

Veräienstentganges.

(3) Anträge auf Kostenersatz gemaß Abs. 1 sind von der Gemeinde

bei sonstigeni Verlust des Anspruches binnen drei Monuten nach Be

endigung der Waldbranäbekampfung über die Bezirksverwaltungsbehöröe

öem zuständigen Bundesministerium vorzulegen.

(4) Antrage auf Kostenersotz gemab Abs. 2 sind bei sonstigem

Verlust des Anspruches binnen drei Monaten nach Beendigung der

~aldbrandbek~rupfungbei der Gen~inde einzubringen. Diese hat oie

Antrage umgehend auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit

zu prüfen unQ unverzuglich über die Bezirksverwaltungsbehörde dem

zuständigen Bundesministerium vorzulegen.

(5) Sofern innerhalb von drei Monaten nach Vorlage eines Antrages

im Sinne der Abs. 3 und ~ an das zustandige Bundesministerium eine

gütliche Einigung über den Anspruch dem Grunde und äer Höhe nach

nicht zustande kommt, hat auf Antrag des Anspruchsberechtigten

die BezirKsverwaltungsbehöräe den Anspruch mit Bescheid fest

zusetzen. Eine Berufung gegen diesen Bescheid ist unzulässig.

(6) Innerhalb von drei Mon~ten nach Zustellung des Bescheides

gema~ Ans. 5 kann jede der Parteien des verwaltungsbehördlichen

Verfahrens die Festsetzung des Kostenersatzes gemäß Abs. 1 und

~ im Verfahren außer Streitsache bei dem Bezirksgericht, in

aessen Sprengel die den Kostenanspruch begründende Hanälung

gesetzt wurde, beantr~gen. ~it dem ~eitpunkt der Anrufung des

Gerichts tritt der gernab Abs. 5 erlössene Bescheid au~er Kraft.

(7) Durch Abs. 1 unä 2 werden allenfalls bestehende Schaden

ers~tzansprüche des Bundes nicht berührt.
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§ 18

(1) ~wr die auf Grund von M~bnahrnen gen~ß § 16 Abs. 4 ver

urs~chten Schaden steht gegenüber dem Buna ein Anspruch auf

_ngemessenen Aufwandersatz zu.

(~) ~ 17 Abs. ~ bis 7 gilt sinngem~b.

~. A b s c h n i t t

Freihaltung der Wildbache

§ 19

(1) Holz und andere Gegenstande durfen nicht so gelagert werden,

da~ dadurch der Hochwasserabflub eines Wil6baches behindert wird.

(2) Bei Fallungen auf Flachen, die zu einem Wildbach einhängen,

hat der Waldeigentümer vorzusorge~, daß äurch das hbrutschen

von Holz oder Schlagabfallen der Hochwüsserabflu~ des Wilab~ches

nicht behinöert wird.

(3) Zur Einhaltung der Bestimmungen der Abs. 1 und ~ sind auch

Fruchtnieber und Berechtigte gem~ß § &7 Abs. 1 und 2 des Forst

gesetzes 1975 sowie Schlagunternehlner und Kaufer des Holzes arn

Stock verpflichtet.

§ 21

(1) Bei aer Begehung von wildbachen im Sinne des § 101 Abs. 6

des Forstgesetzes 1975 sind tunlichst Organe des forsttechnischen

Dienstes der Bezirksverwaltun9~behördebeizuziehen.

(2) Werden hiebei Beschädigungen der Ufer, Brücken, Schutz- oder

HegulierungswerKe festgestellt., so h~t die Gemeinde hierüber

unverztiglichder behörde zur wt~iteren Verfilgung zu berichten.
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5. A b 5 C h n i t t

Eigener Wirkungsbereich der

Gemeinde

§ Ll

Di-t. Gel tenlim::chung von ~-:l.nsprilchen der Gemein6e gerrd~b ~ 17,

oie Entgegenn~hme, Prüfung und Vorlage von Antragen gemaß § 1,
Abs. ' Dzw. § 1ö Abs. 2 sowie die nuch § 20 zu besorgenden Auf

g~ben sind Angelegenheiten äes e~enen Wirkungsbereiches der

Gemeinde.

Behorden

§ 22

unter Behörde nach diesem Gesetz ist die im Sinne des Forst

gesetzes 1~75 zustandige Behorde zu verstehen.

Str~fbestiramungen

§ 22

( 1) vJer

c-:d

1. entgegen ~ 11 eine Windschutzanlage ~uflaßt;

~. die Meldung von Waldbranden oder die Weitergabe dieser

Meldung entgegen § 13 nicht durchfuhrt;

3. entgegen § 15 bei Waldbränden nicht Hilfe leistet oder

die zur Brnndbekampfung erforderlichen Hilfsmittel nicht

beistellt;

~. Holz oder andere Gegenstande entgegen ~ 19 im Hochwasser

~bfluGbereich eines Wildbnches lagert;

b)

1. Nutzungen in Windschutz~nl~gen entgegen ~ S vornimmt;
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L. Gi~ Wi€derbew~ldung entgegen ~ lu nicht oder nicht recht

zeitig vornimmt;

c)

1. €ntg~g~n §9 nicht rechtzeitig d€n gepl~nten Beginn der

Fällungen in Windschutzanlagen unmeläet;

~. entgegen ~ 19 bei Fallungen nicht die notigen Vorkehrungen

trifft,

begeht, sofern die ~dt nicht den T~tbestand einer in die Zu

stdndigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet,

eine Verwaltungsübertretung.

(~) Diese Ub€rtretungen sind in aen Fallen äer lit.a) Init einer

Gelaströie bis zu S 60.000,--, d€r lit.b) mit einer Geldstrafe

bis zu S 30.000,--, o€r lit.c) mit einer Gelästr~fe bis zu

S 3.000,-- zu ahnden.



E r 1 ä u t e run 9 e n

Allgemeines

Bestillunungen uber \-Jinoschutzanlagen i

Bestimmungen uber Waldbranäbekämpfung;

Besti~mungen betr. Obergrenze der Hiebsunreife,
und damit zusarnmenhangenc.ie i'ra~gen;

Bestimmungen über die Freihaltung der Wild
bciche.

ir.t ':t ~ö Ans. 1 FG

im S ~6 ADS. ". FG,
iJ1~ ~ ~.i. ~ FG

im ;:i 95 Abs. 1 FG

im .. 1Ü 1 Abls.t FG~

025 ~orstgesetz 1~i5 erm~chtigt die Lundesgesetzgebung, gema~

:'.rt. 10 Abs. L B-VG, Ausführungsbestimmungen zu erlassen,

.lnO zwar

im ~ 15 Ans. ~ FG Bestimmungen betreffend rlinäesausmaße bei
Teilungen von W~ldgrundstbcken;

Bestimmungen hinsichtlich oer Kampfzone aes
Waldes;

Im vorliegenden Entwurf soll von diesen Erm~chtigungen Gebrauch ge

1,1:.cht werden unä husfuhrungesbestimmungen auf Grund der ~~ 15 Abs. L.,

~b Abs. 2, 42 und 101 Abs. 8 Forstgesetz 1975 erlassen werden.

~ 26 Abs. 1 Forstg~setz 1975 ermächtigt 6ie Landesgesetzgebung,

0estimmungen hinsichtlich der Kampfzone des Waldes zu erlassen.

Eine Kampfzone des Waldes iin Sinne des Forstgesetzes (~ 2 Abs. :~

l~ampfzone des Walaes ist die Zone zwischen der natürlichen B3um

grenze und der t~tsächlichen Grenze äes geschlossenen Daumbe

wuchses) gibt es im Burgenlanä prc~Ktisch nicht, sodab Ausführungs

bestimmungen zu ~ ~6 Abs. 1 Forstgesetz im Burgenland nicht not

wendig sind.

huch von der Ermachtigung nach § 95 Forstgesetz wurde kein
Gebrauch gemacht.

~ 95 ermachtigt die Landesgesetzgebung

a) die gemäß ~ öD ßbs. 3 festgeleg e Obergrenze der Hiebsunreife

von Hochwz~läbestnnden für bestimmte Gebiete des Landes auf

50 Jahre herab- oder bis auf 80 Jnhre hinauf- zusetzen, sofern

nicht die bestimmungen des § 22 Abs. ~ lit. c Anwendung findet,

~) Fallungsantrage, die bis zu einern bestimmten Zeitpunkt in

Form einer Eintragung in ein von der Gemeinde zu führendes
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Verz~ichnis eingebracht werden, als solche im Sinne des ; &7

Abs. ~ gelten zu lassen,

c) die Geltungsd~uer der F~llung~bewilligungbis auf ein j~hr

herabzusetzen.

Zw~r konnte im BurgenlRna die Grenze der Hiebsunreife auf

~G J~hre her~bgesetzt werden, es genügen aber die im § ~1 Porst

sesetz mcglichen Ausnehmen. Auch hinsichtlich der Fallungsabtrdge

und der Geltungs~~~uer oer F~llungsbewilligungbed~rf es Keiner

~usführungsbestimmun9·

besonderer Teil

1. Abschnitt

1m Burgenlana sind schon bisher durch das Gesetz vom 23.6.1933,
1

uner die Teilung von Grundstücken LGBl.Nr. 56/1933, i.d.F. LGBl.

i~r. 10/1937 und 5/1~62 Nindestmaße bei der Teilung von Grund

stucken festgesetzt, aie bei Äckern, Wiesen, Hutweiden und

~v~ldungen SCuu m2 bzw. 1~ m Breite betragen. Dieses Landesgesetz

ist ein Ausführungsgesetz und gründet sich auf Art. 'v cer Verorönung

der ~undesregierung vom 31.3.1933, BGBl.Nr. 113 bzw. auf § 51 des

Flurverfussungsgrundsatzgesetzes 1951, BGBl.Nr. 103.

Bs erscheint zweckmäbig hinsichtlich Ger Waldgrundstücke ein

groheres r~indestausmaß und eine grbßere Nindestbreite bei

~'eilungen festzusetzen und zu diesem Zwecke von der Ermächtigung

ces ~ 15 Abs. 2 Forstgesetz Gebrauch zu machen. In mehreren anderen

Bundesländern wurde ebenfalls eine Mindestgrohe bei Waldgrundstucken

von 1 ha festgesetzt.

Das Gesetz vom 23.0.1933 über die Teilung von Grundstücken wirä

€ntsprechen6 ge~ndert werden.

2. Abschnitt

Die Windschutzanlagen, die derzeit im Burgenland bestehen, sind
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~urchw~gs solche, oie b~i agr~rischen Operationen (Zusnmrn~nlegung

o0er Teilung von Agrargem~inschaft~n) crricht~t wurden.

~s w~rd~n auch in Hinkunft im Durgenlnnc ~~inäschutzanlag~n h~upt

s~chlich ini Zuge von ~gr2rischen O~er~tion~n errichtet werden, 50

C::~:t die oestirnrllungen ciieses G~s~tz~s keine Anwendung finden.

Sc:llt~n j€00ch ~ind5chutzanlag~n aUberh~lb ~grarisch~r üper~tionen

~~richtet weraen, so soll hiefür die vorliegende R~gelung gelten.

L.U ~ 3

Die Rrrichtung von Windschutzanlagen stellt eine Änderung in der

~utzung von Kulturflachen dar, es soll daher hiefur eine Bewilligung

crfornerlich sein, um zu gewahrleisten, d~h diese Windschutzanlag~n

wirKsam uno zweckma~i9 sind une ~nd~re Grundstücke nicht n~gativ

be~influbt werd~n.

Zu .~ tJ

Hi~r sinä di~ Voraussetzungen für di~ behordliche Genehmigung

~ufgezahlt.

Zu ~ 7

Die Grundstücke ouer Grundstücksteile, die für die Errichtung äer

\~inäschutz~nl~g~ zur Verfugung gestellt weraen, verbleiben im

~ish~rigen Eig~nturn, es wird aber das Nutzungsrecht abgetreten,

um ein~ einheitliche Bewirtschaftung und Nutzung der Winöschutz

~lnl~ge sicherzustellen. Fur die Abtretung des Nutzungsrechtes

steht den Eigentumern eine angemessene Entschadigung zu •

• Abschnitt

~~ 12 - 1B

Derzeit gelten bezüglich der Waldbrandbeka~pfunggem~ß § 1b~ z. 7
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hbS. 3 Forstgesetz die E€stimmungen äer ~J 25 bis L9 Forstrechts

bereinigungsgesetz, BGul.Nr. ~~2/62, weiter und zw~r bis zunl In

~r~fttreten des husfuhrungsgesetzes.

Diese Destin~ungen entsprechen nicht mehr aen heutigen Anforüerungen,

weshalb eine Neuregelung erfolgt.

~ ~~ Forstgesetz ermhchtigt die Lundesgesetzgebung, naherc Vor

schriften über die

a) ~eldun9 von Wüldbranden,

b) Organis~tion cer Bekampfung von W~ldbranden,

c) Hilfeleistung bei der Abwehr,

a) Bekampfungsrn~ßnahmen am Drandort,

c) nach einern Waldbrand zu treffenäen Vorkehrungen und

f) ~ragung der Kosten der wnldbrnndbekampfung

zu erlassen.

Von dieser Ermächtigung v;ird in diesem ~usführungsgesetz Gebrauch

gem~cht und es werden neue Bestimmungen über die Waldbrandbe

kdmpfung erlassen.

~ 12 definiert, was unter waldbr~nd zu verstehen ist.

~ 13 regelt äie ersten Maßnahmen bei W~hrnehmung eines Waldbrandes,

insoesondere auch die Meldung.

J 15 regelt äos allgemeine Aufgebot bei Waldbranden, insbesonä~re

welcne Personen herangezogen werden konnen.

Der ~ 16 regelt die technische Leitung des Einsatzes der Lösch

m2.unahmen.

In den ~§ 17 und 16 ist die Kostentragung der Wnldbrandbektirnpfung

unä die Entschädigung für die Eingriffe im Zuge der Waldbrand

bekarnpfung geregelt. Da die Wal~brandbek~mpfungkeine Angelegenheit

ues eigenen ~irkungsbereiches d~r Gemeinde ist, sondern eine solche

tier Bunäesvollziehung, h~t der Bund 3uch gemäß ~ 2 Finanz - Ver-
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fassungsgesetz eiesen Aufwand zu tragen. Der Kostentrager k~nn sich

.~lleruings ?on Jenen Personen schaälos h~ltenf die den Waldbrand

verursacht h~ben. Diese Regelung entspricht der Regelung in nnd~ren

Lundeslanaern.

4. ~bschnitt

~§ 19 und 20

Dieser Abschnitt regelt die erforderlichen Vorbeugungsma6nahmen,

oie zu treffen sind, damit der Rochwasserabfluu nicht oehindert
wirö.


